
Zeitschrift: Illustrierte schweizerische Handwerker-Zeitung : unabhängiges
Geschäftsblatt der gesamten Meisterschaft aller Handwerke und
Gewerbe

Herausgeber: Meisterschaft aller Handwerke und Gewerbe

Band: 19 (1903)

Heft: 39

Artikel: Der Universalrauchabfanger der Firma Spring & Co., Basel

Autor: [s.n.]

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-579578

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 22.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-579578
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


644 Stluftt. fctuveig. ^utUlM^ciitng (Organ für bte offiziellen ißublifationen be§ ©djtoeizer. ©eroerbeoereinê) Ste. 39

muff bag auf bie fDtoral biefe® 9Ranne§ für eine Sßirf»

uttg fyaben fKufj einer ba nicht jeben begriff für bag,
WaS fRecl)t ift unb nid^t Dîetïft, üerlieren

SBenn alfo ber ©treifenbe burdj bie ^anblung, bie
Wir beanftanben — unb gerabe roegen biefer |Sanb»

lung — bei ber Sotpt Bewegung nidjtë erreicht, fid)
felbft Unb anberen nur ©djaben gufügt, roarum foil
man if)U nidf)t »erhinbern, biefe ^anblung gu begeben

Sie lrbeiterfdju|gefeie fagen in ber fRegel, mag
ber Irbeiter alleg »erlangen unb tun bürfe; roarum
füllte nidjt einmal gefagt werben, mag er in feinem
unb anbern Sntereffe nidjt tun bürfe?

©egen ben ©treil alg foldhen muten mir ben 53e=

färben feine ©fritte gu.
lucl) nid)t bie gutgemeinten ©inigunggämter unb

@d)iebggeri(^te roünfdjeu mir. 2Bir roünfdjen biefe nidjt
unb mir finben fie nidjt am ^la|e, roeil fie bcm ©treif
ben Stempel eiueg 9ted)tgftreiteg aufbrüden, ber il)m
nidjt gufommt. Unb mir roünfdjen fie befouberg beg»

megen nidjt, meil fie nur für ben Irbeitgeber Der»

binblicl) finb, il)tn begljalb nur fdjaben unb ben ©treif»
gelüften begljalb ef)er SSorfdjitb léiften. Sie Irbeiter
galten fief) baran, menn eg il)nett pafft. Seliebt eg

il)tien aber, Weiter gu ftreifen, ober ad)t Sage fpäter
mieber gu ftreifen, fo tun fie bag ungeniert — mie

jüngft in ©enf — unb eg l)inbert fie baran aud) ber
formeßfte ©djiebgfptucl) uidjt.

SRein, bie Irbeiter mögen ftreifen, mo fie ©ruub
gu Ifaben glauben, mir fagen ba in Uebereinftimm»
ung mit bem „Semofrat" — „Sag Unternebmertum
mag gufeljen, mie eg ben Stumpf bcfteljt." SR it anbern
SBdrten: bic Irbeitgeber mögen ficî) mebren.

Saê roerben fie aud) tun müfjen. ©ie merbeu gc»

groungen fein, bei Stertraggbrucf) ben fRidfjter angu»
rufen, fie merbeu fid) aitcl) auf IRcdjtSmittcl befinnen
müffen, um ber Irt unb SBeife, mie bic „Sperre" be»

trieben mirb, beigufommeu, unb fie roerben mit §ülfe
iljrer Organisation ben ©rprcffnnggüerfudjeu gu roiber»

fielen fudjen müffen.
Iber eg £)anbelt fid) für ung £)eute nm bie grage,

ob aud) bie lbroel)r gegen bie ©emalttütig»
feiten, gegen bie lugfctjreitungen ber ©treifenbeu ben

Irbeitgroißigen unb Arbeitgebern überlaffen bleiben foH.
Sa fagen mir nein. Sa banbelt eg fidj um ©djuj)

ber persönlichen öeroegunggfreiljeit, um ©djufä beg

fRedf)teg auf Irbeit, um Verhütung größerer fRufje»

ftörungen.
Sag finb Situationen, bie Befoubere SRafjregeln

erfjeifd^ett unb rechtfertigen.
ÜRan padft einen Bettler, ber einen gremben beläftigt,
man beftraft üRacijtlärm,
man miß ein fjarmlofeg fRöfjlifpiel »erbieten,
man madjt lrbeiterfdf)u|gefe|e,
man macht ©efefje gegen unlautern SSettberoerb,
man beftraft Srebitfdjäbtgung tc. 2c.,

aber man läfjt eg gefdhehen unb mau fieljt gu, mie eine

§anb »oU fanatifierter Streiter SJlonate lang Su|enbe
»on braöen Irbeitern burcfj iöeläftiguttg, 93e)d)impfung,
3Rifjf)anblung baran üerhinbern, il)r S3rot gu »erbienen.

Sftan töfft el gefdhehen, bafj burdj bögroißige, ge=
malttätige £>anbluugen ©ingelner ein ganger ©eroerbe»
gmeig eineg fßtatjeg unb mag bamit in SSerbinbung
fieljt, äRonate lang lahm gelegt roerbe.

SRan fiet)t bie Seute auf bem Inftanb, auf ihr
Opfer lauern. SKan roeifj, bafj fie ööfeg »orhaben.
Iber, fo lange nicht blutige Söpfe ober regelrechte
Serfehrgftörungen ba finb, roerben fie nidjt behelligt.
Sag ift nidjt redf)t; bag ift ein SBiberfprudj mit ben

©runbfäfcen ber ©efe|gebung.
(ftortfe&ung folgt.)

ilmucvrnlrrttidjitbfnugcr
fr** f ivttt«

©djtoeiz. patent Dir. 25,118 un» 26,462.

Sag problem, bie ©dhornfteine ber Sßoljnbäufer mit
luffä^en unb Verrichtungen gu »ecfehen, meldhe eg er»
möglichen, bafj ber ©chornftein bie SSerbrennunggprobufte
bei jeber SBitterung leidht in bie freie Itmogpljäre hec=

augbeförbert, um bag ©inbringen »on fRaudh in Suche,
Sßoljn» unb gabrifräume gu »erhinbern unb gugleidh
ein lebhafteg geuer gu unterhalten, ohne gu grofjen
jBrennmaterialienüerbraud), ift ein alteg unb hat in ben
legten fahren gu »ielen ©rfinbungen unb patentent»
nahmen SSeranlaffung gegeben.

35ßenn audh in neueffer geit burch ©inführung ber
ßentralheigungen bie Slngahl ber ©dhornfteine auf ben

SBobnbäujern eher abgenommen hat, fo fpielt bodh nadh
mie »or bie »ou ben ÜBitterunggüerhöItniffen unabhängige
ßugfraft ber ©dhornfteine eine midhtige fRoße, um fo
mefr, alg bei ben 3^"^alheigungg»lnlagen oft bie

Temperatur ber Ibgafe fo niebrig mirb, bah eg hädhft
wichtig ift, einen gutgieljenben ©chornftein gu haben,
um ein genügenbeg geuer gu unterhalten, ©in Schorn»
fieinauffafä muh folgenben Sebingungen entfpredhen:

1. Sie Sonftrultion muh berart fein, bah jeber un=
günftige ©infïuh ber SBinbe unb ber ©onne »er»
mieben werben fann.

2. Ser luffa| barf gur ©rreidhuttg biefeg ^medfeg
feine bemeglidhen Seile aufmeifen, ba beren ftdhereg
gunftionieren auf bie Sauer burdh ©inroften 2c.

nidht garantiert werben fann.
3. Ser Siuffa| muh ftabil gebaut fein, ohne ein aß»

gugrofjeg ©ewicht aufgumeifen.
4. Ser 3luffa| barf feine lompltgierten Sonftruftionen

enthalten, mie g. f8. enge Sanäle, bie ftdh leidht
öerftopfen fönnten.

5. Ser luffafe muh, um beffen aßgemeine ©inführung
gu ermöglichen, biflig fein in ber ^erfteßung.

6. ©nblidh foß berfelbe fonftruftt» ber Irdhiteftur beg
©ebäubeg fidh möglidhft anpaffen unb nicht, wie
man bieg noch oft fteht, fo ungeheuerliche formen
aufmeifen, bie bag Sacb beg Çaufeg üerunftalten.

Ißen biefen 93ebingungen fommt nun ber bon ber

gitma ©pring & ©o. in SBafel auf ben SRarft gebrachte
fogen. Uniöerfal=fRauchabfauger, ©dhroeig. fßatente SRr.

25,118 unb 26,462, entgegen.
Siefe Sonftruftion ift eine einfache, folibe, aug ar=

miertem Seton ober Steingut, ebent. auch in fBlech,
hat eine ardhtteftonifdh fdfjöne fjorm, hat feine beweg»
liehen Seile unb löft bie lufgabe beg Ibfaugeng ber
©afe in aßen ffäßen abfolut ficher.

©egenminb unb ©onnen wärme finb bie gröhten
©egner, bie fidh einer frei in bie Suft firömenben'fRaudh»
fäule entgegen werfen, um beren lugtritt aug bem
©chornftein gu »erhinbern unb ben gag aufgubebett.

SBenige »on ben »ielen latenten, bie auf Schorn»
fteinauffäge in ben legten Sahren erteilt morben finb,
gehen »on bem ©ebanfen aug, aße SBinbe, alfo auch
ben ©egenminb, bireft gugförbernb im Sarain gu »er»
menben. Sieg mirb im Unioerfal»fRaudhabfauger »on
Spring & ©o. auf eine fehr einfache SSBeife erreicht,
nämlich burdh @infe|en bon fonfa» eingebogenen ©dfjaufeln
in ben luffafc. Unter welchem SCSinfel nun auch ber
SBinb auf biefe Schaufeln auffdjlägt, fo wirb er bodh

ftetg in eine ber Ije beg ©dhornfteing paraßele 2age
abgelenft unb nach oben gugwirfenb abgeführt.

©ine alte ©rfahrunggtatfadhe ift ebenfaßg bie, bah
bei biretter ©rwärmung beg ©dhornfteing burch bie
©onne ber gug gehemmt wirb.
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muß das auf die Moral dieses Mannes für eine Wirk-
ung haben? Muß einer da nicht jeden Begriff für das,
was Recht ist und nicht Recht, verlieren?

Wenn also der Streikende durch die Handlung, die
wir beanstanden — und gerade wegen dieser Hand-
lung — bei der Lohnbewegung nichts erreicht, sich

selbst Und anderen nur Schaden zufügt, warum soll
Man ihn nicht verhindern, diese Handlung zu begehen?

Die Arbeiterschutzgesetze sagen in der Regel, was
der Arbeiter alles verlangen und tun dürfe; warum
sollte nicht einmal gesagt werden, was er in seinem
und andern Interesse nicht tun dürfe?

Gegen den Streik als solchen muten wir den Be-
Horden keine Schritte zu.

Auch nicht die gutgemeinten Einigungsämter und
Schiedsgerichte wünschen wir. Wir wünschen diese nicht
und wir finden sie nicht am Platze, weil sie dem Streik
den Stempel eines Rechtsstreites aufdrücken, der ihm
nicht zukommt. Und wir wünschen sie besonders des-

wegen nicht, weil sie nur für den Arbeitgeber ver-
kindlich sind, ihm deshalb nur schaden und den Streik-
gelüsten deshalb eher Vorschub leisten. Die Arbeiter
halten sich daran, wenn es ihnen paßt. Beliebt es

ihnen aber, weiter zu streiken, oder acht Tage später
wieder zu streiken, so tun sie das ungeniert — wie
jüngst in Genf — und es hindert sie daran auch der
formellste Schiedsspruch nicht.

Nein, die Arbeiter mögen streiken, wo sie Grund
zu haben glauben, wir sagen da in Uebereinstimm-
ung mit dem „Demokrat" — „Das Unternehmertum
mag zusehen, wie es den Kampf besteht." Mit andern
Worten: die Arbeitgeber mögen sich wehren.

Das werden sie auch tun müssen. Sie werden ge-
zwungen sein, bei Vertragsbruch den Richter anzu-
rufen, sie werden sich auch auf Rechtsmittel besinnen
müssen, um der Art und Weise, wie die „Sperre" be-
trieben wird, bcizukvmmen, und sie werden mit Hülfe
ihrer Organisation den Erpressnngsversnchen zu wider-
stehen suchen müssen.

Aber es handelt sich für uns heute um die Frage,
ob auch die Abwehr gegen die Gewalttätig-
ketten, gegen die Ausschreitungen der Streikenden den

Arbeitswilligen und Arbeitgebern überlassen bleiben soll.
Da sagen wir nein. Da handelt es sich um Schutz

der persönlichen Bewegungsfreiheit, um Schutz des

Rechtes auf Arbeit, um Verhütung größerer Ruhe-
störungen.

Das sind Situationen, die besondere Maßregeln
erheischen und rechtfertigen.

Man packt einen Bettler, der einen Fremden belästigt,
man bestraft Nachtlärm,
man will ein harmloses Rößlispiel verbieten,
man macht Arbeiterschutzgesetze,
man macht Gesetze gegen unlauter» Wettbewerb,
man bestraft Kreditschädlgung :c. zc.,

aber man läßt es geschehen und man sieht zu, wie eine

Hand voll fanatisierter Streiker Monate lang Dutzende
von braven Arbeitern durch Belästigung, Beschimpfung,
Mißhandlung daran verhindern, ihr Brot zu verdienen.

Man läßt eö geschehen, daß durch böswillige, ge-
walttätige Handlungen Einzelner ein ganzer Gewerbe-
zweig eines Platzes und was damit in Verbindung
steht, Monate lang lahm gelegt werde.

Man sieht die Leute auf dem Anstand, aus ihr
Opfer lauern. Man weiß, daß sie Böses vorhaben.
Aber, so lange nicht blutige Köpfe oder regelrechte
Verkehrsstörungen da sind, werden sie nicht behelligt.
Das ist nicht recht; das ist ein Widerspruch mit den

Grundsätzen der Gesetzgebung.

(Fortsetzung folgt.)

Der Unwersalrauchavsanger
der Firma Spring ü Co., Safei.

Schweiz. Patent Nr. 25,118 und 26,462.

Das Problem, die Schornsteine der Wohnhäuser mit
Aufsätzen und Vorrichtungen zu versehen, welche es er-
möglichen, daß der Schornstein die Verbrennungsprodukte
bei jeder Witterung leicht in die freie Atmosphäre her-
ausbefördert, um das Eindringen von Rauch in Küche,
Wohn- und Fabrikräume zu verhindern und zugleich
ein lebhaftes Feuer zu unterhalten, ohne zu großen
Brennmaterialienverbrauch, ist ein altes und hat in den
letzten Jahren zu vielen Erfindungen und Patentent-
nahmen Veranlassung gegeben.

Wenn auch in neuester Zeit durch Einführung der
Zentralheizungen die Anzahl der Schornsteine auf den
Wohnhäusern eher abgenommen hat, so spielt doch nach
wie vor die von den Witterungsverhältnissen unabhängige
Zugkraft der Schornsteine eine wichtige Rolle, um so

mehr, als bei den Zentralheizungs-Anlagen oft die

Temperatur der Abgase so niedrig wird, daß es höchst
wichtig ist. einen gutziehenden Schornstein zu haben,
um ein genügendes Feuer zu unterhalten. Ein Schorn-
steinaufsatz muß folgenden Bedingungen entsprechen:

1. Die Konstruktion muß derart sein, daß jeder un-
günstige Einfluß der Winde und der Sonne ver-
mieden werden kann.

2. Der Aufsatz darf zur Erreichung dieses Zweckes
keine beweglichen Teile aufweisen, da deren sicheres
Funktionieren auf die Dauer durch Einrosten ?c.

nicht garantiert werden kann.
3. Der Aufsatz muß stabil gebaut sein, ohne ein all-

zugroßes Gewicht aufzuweisen.
4. Der Aussatz darf keine komplizierten Konstruktionen

enthalten, wie z. B. enge Kanäle, die .sich leicht
verstopfen könnten.

5. Der Aufsatz muß, um dessen allgemeine Einführung
zu ermöglichen, billig sein in der Herstellung.

6. Endlich soll derselbe konstruktiv der Architektur des
Gebäudes sich möglichst anpassen und nicht, wie
man dies noch oft sieht, so ungeheuerliche Formen
aufweisen, die das Dach des Hauses verunstalten.

Allen diesen Bedingungen kommt nun der von der
Firma Spring à Co. in Basel auf den Markt gebrachte
sogen. Universal-Rauchabsauger, Schweiz. Patente Nr.
25,118 und 26,462, entgegen.

Diese Konstruktion ist eine einfache, solide, aus ar-
miertem Beton oder Steingut, event, auch in Blech,
hat eine architektonisch schöne Form, hat keine beweg-
lichen Teile und löst die Aufgabe des Abfangens der
Gase in allen Fällen absolut sicher.

Gegenwind und Sonnen wärme sind die größten
Gegner, die sich einer frei in die Luft strömenden Rauch-
säule entgegen werfen, um deren Austritt aus dem
Schornstein zu verhindern und den Zug aufzuheben.

Wenige von den vielen Patenten, die auf Schorn-
steinaufsätze in den letzten Jahren erteilt worden sind,
gehen von dem Gedanken aus, alle Winde, also auch
den Gegenwind, direkt zugfördernd im Kamin zu ver-
wenden. Dies wird im Universal-Rauchabsauger von
Spring <k Co. auf eine sehr einfache Weise erreicht,
nämlich durch Einsetzen von konkav eingebogenen Schaufeln
in den Aufsatz. Unter welchem Winkel nun auch der
Wind auf diese Schaufeln aufschlägt, so wird er doch
stets in eine der Axe des Schornsteins parallele Lage
abgelenkt und nach oben zugwirkend abgeführt.

Eine alte Erfahrungstatsache ist ebenfalls die, daß
bei direkter Erwärmung des Schornsteins durch die
Sonne der Zug gehemmt wird.
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Um biefen Srucf beS Sonnenlichtes aufguheben,
haben Spring & 60. einen fchrägabgefchnittenen étoffe»

fiufjen auf ben iRaudjfauger gefegt, beffen Spi|e gegen
bie URittagSfonne fo gebreljt wirb, bab ber 9taurii)auS=

tritt ber Sonne abgewenbet bleibt.
@tnfad^ unb biuig in ber §erftellung, ftabile unb

bodh teinte Sonftruftion ohne bewegliche Seile, berbun-
ben mit ardjiteftonifdj fdhöner $orm unb abfolut ftcheiem
fÇunftionieren, bieg finb bie Vorteile beS neuen Schorn»
fteinauffa&eê, genannt Unioerfalraudjabfauger.

(i>ii';.!iutomatcu unh îrmit üertttettintitg*
Sie Sireftion beS ©aSwerfeS ber Statt Sutern

fjat an bie ©aSfonfumenten eine iörufetjüre über ©aS=
automaton unb bereu SSerwenbung bertcilt, welche
jebenfallS aud) weitere greife intereffiereu biirfte. 233ir

entnehmen tiefer S3io)d)üre folgenbeS:
Automaten, b. t). Apparate, bie nach SluSlöfung

einer föemmborrichtung beftimmte medjanifd^e 33eweg=

ungen felbfttätig berrict)ten, finb feit langer ffeit befannt.
SSäljrenb inbeffeu tiefe äRechaniSmen big gegen

©nbe beS testen SahrpunbertS in ben meiften gäöeu
nur gu Spielereien berwenbet würben, fam nun ber

©nglänber iß. ©berill auf ten genialen ©ebanfen, ber=

artige Slutotftatcn 5um felbfttcitigen SSerfauf allermög»
lieber ©egenftänbe unb Qüüffigfciten angufertigen. Unb
heute fcfjon finben fic£) foldfje SScrfaufSautomaten überall
für bie mannigfattigften SSerwenbungSarteu bor.

©in neues ©ebiet baten fiep tiefe Slutomatcn er=

obert, inbem 1889, wieberum guerft in ©uglattb, © a S=

automaten in größerer Singapl bei ten ©aSfonfumenten
gur Sluffteßung famen. .Çeittc finb in ©nglanb allein
fäjon über eine palbe äftillton ©aöautumateu in ®c=
brand) unb aucp auf bem fÇeftlanbe unb in SImerifa
finbet beren SSerwenbung immer weitere SSerbrcitung.

SeilS aus ©ewohupeit, teils cutfprecbenb feiner
3al)lung§fäf)igfeit, fauft b.r größte Seil beS fßublifumS
peutgutage feine täglichen SSebürfniffc in fleinen Quam
titelten ein, unb muff fid), gum eigenen SSorteil wie gu
bemjenigen beS SScrfäuferS baran gewöhnen, tiefe ©in»

fäufc fofort baar gu begaplen.
Siefen SSerpältniffen fRecpnung tragenb, würbe ber

©aSautomat gefdpaffen.
©in gewö£)rtlid£)er, amtlich geeister ©aSmeffer würbe

mit einem befunteren äRedhaniSmuS (Sperrwerf) ber»
fepeu, ber ben Surdpgang bon ®a§ buret) ben Étoffer
erft uadp ©inwurf eines beftimmten ©elbftiicfeS (20 StS.)
geftattet unb it)u wieber unterbricht, fo balb bie bem
SBerte biefeS ©elbftücfS (20 ©tS.) entfprecpenbe ©aS»

menge ten ÜReffer paffiert pat, mit auberu SB orten
berbraudtjt worben ift.

3ur 58eqnemlid)Eeit beS fßublifumS würbe tiefer
äRedpaniSmuS überbieS berart eingerichtet, bajjj nach
belieben naepeinanber 1, 2 bis 12 20 ©tS.=Stücfe ein»

geworfen werben fönnen, fo baff bem Äonfumentcn im
SRajimum für bie Summe bon gr. 2.40 ©aS auf
einmal gur Verfügung fteht. Sie ber eingeworfenen
©elbfumme entfprecpenbe ©aSmenge fann entweber
fofort bireft nach eittanber ober gu beliebigen 3eiten
mit Unterbredhungrn berbrauept werben.

S3ei ben burdh bie ©aSmefferfabrif ©Ifter & ©0. in
Öugern in ben fpanbel gebrachten unb auch bom ftäbt.
©aswerf ßugern angenommenen ©aSautomaten ift bie

SSebienung folgenbermaffen :

Um ©aS gur Verfügung gu erhalten, giepe man
ten in obenftehenber Slbbilbung mit S begeidhneten
Sdhieber fo weit nadp redhtS heraus, bis man einen
SBiberftanb fühlt, werfe bann in bie Qeffnung bei E

ein 20 StS.=Stücf, ftofje nun ten Sdhieber S wieber fo
weit als möglich nadp tin ES gurücf, woburdh ber Surcp»
gang bon ©aS für ten SBert bon 20 6tS. geöffnet
wirb unb nachher baS 20 ©tS.=Stücf in bie berfcploffene
©etbfaffette G fällt.

0

Siefe SRanipulation fann 128malänacp""einanber,
bei gleiihgeitiger ©aSentnahme, ausgeführt werben. So
bah citfo, wie bereits oben bewerft würbe, auf einmal
imSRajimum für bie Summe bon 12^20 StS. f^r. 2.40
©aS gefauft unb baar begaplt werben fann.

3ur weiteren ©rläuterung mag hier noch folgenbeS

beigefügt werben:
Sie auf beiftepenber Stbbilbung mit M begeiepnete

ruube Sdheibe gibt immer an, für wie biete 20 ©tS.=

Stücf ©aS berbraucht werben fann, ehe ber ©aSguftrom
automatifdh unterbrodhen wirb. SiefeS lehtere geigt fidh

jeweilen baburch redhtgeitig borher au, bah tue ®och=

unb Seuchtflammen anfangen fleiner gu brennen, worauf
immer noch genügenb 3e't bleibt, bitrdh ©inwerfen bon
weiteren 20 St8.=Stücfen baS benötigte ©aS angin
faufen, ol)ne bah jemals ein Unterbruch in ber ®aS

abgäbe eintritt. Schon nach ©inwurf beS erften 20 6tS.=
Stüdes werben fämtliche flammen fofort wieber normal
brennen.

Sie 3eiçiet auf beu brei 3'ffeimblättern bei L no=

tieren, wie biele ©iner, 3^hber ober ebentueH §unbert
20 ©tS.'Stüdfe im gangen eingeworfen worben finb
feit ber erftmaligen èettûhuug beS SlpparateS.

Sie auf beu 3 ßiffera blättern bei U geben

an, wie biele ©itier, 3el)uer unb ^unbert Äubifmeter
©aS beu Automaten feit ber erftmaligen (fnbetrieb-
lepung paffiert haben, wäl)renb ber ßeiger auf bem

3ifferbtatt bei 0 bie Slngaljl ber eingelnen ßiter ©aS

angibt (bis 50), bie ben SReffer burepftrömt haben.

Sie eingeworfenen 20 ©tS.=Stücfe werben ber @elb=

faffette beS ©aSautomaten in monatlichen 3mif<hen=
räumen burch einen Singefteliten beS ©aSwerfeS ent=

nommen. Siefer StngefteCtte fontroüiert gleichgeitig ben

Staub ber 3äl)lmerfe unb ftellt über baS begaplte ©aS,

refp. bas empfangene ©elb fofort Quittung auS. Sluf

Sßunfch wechfelt biefer ülngefteUte bie ber SEaffette beS

Automaten entnommenen 20 ©tS.=Stücfe gerne in ®elb=

ftitdfe bon gröberem Söert um, woburdh ber Sonfument
in ber Sage ift, fidh bie nötigen 20 StS.'= Stücfe leidht

gu beschaffen.
Ser SS orteil beS ©aSautomaten gegenüber bem ge=

wohnlichen ©aSmeffer liegt nun für ben Jïonfumenten
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Um diesen Druck des Sonnenlichtes aufzuheben,
haben Spring ck Co. einen schrägabgeschnittenen Rohr-
stutzen auf den Rauchsauger gesetzt, dessen Spitze gegen
die Mittagssonne so gedreht wird, daß der Rauchaus-
tritt der Sonne abgewendet bleibt.

Einfach und billig in der Herstellung, stabile und
doch leichte Konstruktion ohne bewegliche Teile, verbun
den mit architektonisch schöner Form und absolut sichrem
Funktionieren, dies sind die Vorteile des neuen Schorn-
steinaufsatzes, genannt Universalrauchabsauger.

Gasautomaten und deren Verwendung.
Die Direktion des Gaswerkes der Stadt Luzern

hat an die Gaskonsumenten eine Broschüre über Gas-
automaten und deren Verwendung verteilt, welche
jedenfalls auch weitere Kreise interessieren dürfte. Wir
entnehmen dieser Broschüre folgendes:

Automaten, d. h. Apparate, die nach Auslösung
einer Hemmvorrichtung bestimmte mechanische Beweg-
ungen selbsttätig verrichten, sind seit langer Zeit bekannt.

Während indessen diese Mechanismen bis gegen
Ende des letzten Jahrhunderts in den meisten Fällen
nur zu Spielereien verwendet wurden, kam nun der

Engländer P. Everill auf den genialen Gedanken, der-
artige Autokraten zum selbsttätigen Verkauf allermög-
licher Gegenstände und Flüssigkeiten anzufertigen. Und
heute schon finden sich solche Verkaufsautomaten überall
für die mannigfaltigsten Verwendungsarten vor.

Ein neues Gebiet haben sich diese Automaten er-
obert, indem 1889, wiederum zuerst in England, Gas-
a uto m atenin größerer Anzahl bei den Gaskonsumenten

zur Aufstellung kamen. Heute sind in England allein
schon über eine halbe Million Gasautomaten in Ge-
brauch und auch auf dem Festlande und in Amerika
findet deren Verwendung immer weitere Verbreitung.

Teils aus Gewohnheit, teils entsprechend seiner

Zahlungsfähigkeit, kaust d.r größte Teil des Publikums
heutzutage seine täglichen Bedürfnisse in kleinen Quan-
titäten ein, und muß sich, zum eigenen Vorteil wie zu
demjenigen des Verkäufers daran gewöhnen, diese Ein-
käuse sofort baar zu bezahlen.

Diesen Verhältnissen Rechnung tragend, wurde der
Gasautomat geschaffen.

Ein gewöhnlicher, amtlich geeichter Gasmesser wurde
mit einem besonderen Mechanismus (Sperrwerk) ver-
sehen, der den Durchgang von Gas durch den Messer
erst nach Einmurf eines bestimmten Geldstückes (20 Cts.)
gestattet und ihn wieder unterbricht, so bald die dem
Werte dieses Geldstücks (20 Cts.) entsprechende Gas-
menge den Messer passiert hat, mit andern Worten
verbraucht worden ist.

Zur Bequemlichkeit des Publikums wurde dieser

Mechanismus überdies derart eingerichtet, daß nach
Belieben nacheinander 1, 2 bis 12 20 Cts.-Stücke ein-
geworfen werden können, so daß dem Konsumenten im
Maximum für die Summe von Fr. 2.40 Gas auf
einmal zur Verfügung steht. Die der eingeworfenen
Geldsumme entsprechende Gasmenge kann entweder
sofort direkt nach einander oder zu beliebigen Zeiten
mit Unterbrechungrn verbraucht werden.

Bei den durch die Gasmesserfabrik Elster à Co. in
Luzern in den Handel gebrachten und auch vom städt.
Gaswerk Luzern angenommenen Gasautomaten ist die

Bedienung folgendermaßen:
Um Gas zur Verfügung zu erhalten, ziehe man

den in obenstehender Abbildung mit 8 bezeichneten
Schieber so weit nach rechts heraus, bis man einen
Widerstand fühlt, werfe dann in die Oeffnung bei li

ein 20 Cts.-Stück, stoße nun den Schieber 8 wieder so

weit als möglich nach links zurück, wodurch der Durch-
gang von Gas für den Wert von 20 Cts. geöffnet
wird und nachher das 20 Cts.-Stück in die verschlossene
Geldkassette ll fällt.

0

Diese Manipulativn kann 12KmalZ nacheinander,
bei gleichzeitiger Gasentnahme, ausgeführt werden. So
daß also, wie bereits oben bemerkt wurde, aus einmal
im Maximum für die Summe von 12x20 Cts. — Fr. 2.40
Gas gekauft und baar bezahlt werden kann.

Zur weiteren Erläuterung mag hier noch folgendes
beigefügt werden:

Die auf beistehender Abbildung mit N bezeichnete
runde Scheibe gibt immer an, für wie viele 20 Cts.-
Stück Gas verbraucht werden kann, ehe der Gaszustrom
automatisch unterbrochen wird. Dieses letztere zeigt sich

jeweilen dadurch rechtzeitig vorher an, daß die Koch-
und Lenchtflammen anfangen kleiner zu brennen, worauf
immer noch genügend Zeit bleibt, durch Einwerfen von
weiteren 20 Cts.-Stücken das benötigte Gas anzu-
kaufen, ohne daß jemals ein Unterbruch in der Gas-
abgäbe eintritt. Schon nach Einwurf des ersten 20 Cts.-
Stückes werden sämtliche Flammen sofort wieder normal
brennen.

Die Zeiger auf den drei Ziffernblättern bei U nv-
tieren, wie viele Einer, Zehner oder eventuell Hundert
20 Cts.-Stücke im ganzen eingeworfen worden sind

seit der erstmaligen Benützung des Apparates.
Die Zeiger auf den 3 Ziffern blättern bei U geben

an, wie viele Einer, Zehner und Hundert Kubikmeter
Gas den Automaten seit der erstmaligen Jnbetrieb-
setznng passiert haben, während der Zeiger auf dem

Zifferblatt bei t> die Anzahl der einzelnen Liter Gas
angibt (bis 50), die den Messer durchströmt habeu.

Die eingeworfenen 20 Cts.-Stücke werden der Geld-
kassette des Gasautomaten in monatlichen Zwischen-
räumen durch einen Angestellten des Gaswerkes ent-
nommen. Dieser Angestellte kontrolliert gleichzeitig den

Stand der Zählwerke und stellt über das bezahlte Gas,
resp, das empfangene Geld sofort Quittung aus. Auf
Wunsch wechselt dieser Angestellte die der Kassette des

Automaten entnommenen 20 Cts.-Stücke gerne in Geld-
stücke von größerem Wert um, wodurch der Konsument
in der Lage ist, sich die nötigen 20 Cts.-Stücke leicht

zu verschaffen.

Der Vorteil des Gasautomaten gegenüber dem ge-

wöhnlichen Gasmesser liegt nun für den Konsumenten
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